
gem. der vom Innenministerium herausgegebenen Grundsätze für die Fraktionsfinanzierung aus kommunalen Haushalten v. 06.04.1992

Einnahmen Betrag
ggf. Restmittel aus Vorjahren (werden verrechnet wenn nicht zurückerstattet)
1. HJ oder 1. Abschlag
2. HJ oder 2. Abschlag
Gesamteinnahmen

Ausgaben
Datum Ausgabeart Empfänger Betrag

Gesamtausgaben 0,00 €

Abrechnung
Gesamteinnahmen 0,00 €
Gesamtausgaben 0,00 €
Ergebnis 0,00 €
Mehreinnahmen werden an die Stadt zurückerstattet oder mit neuer Entschädigung verrechnet

Hiermit wird versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß nur für die 
Geschäftsbedürfnisse der Fraktion verwendet wurden:

Datum, Unterschrift Fraktionsvorsitzender Datum, Unterschrift Fraktionskassier

Hinweis: 

Die Belege sind von den Fraktionen nach § 34 Abs. 2 Satz 3 GemKVO 10 Jahre ab dem Beginn des der Feststellung der Jahresrechnung 

folgenden Haushaltsjahres zur evtl. Prüfungseinsicht aufzubewahren.

Abrechnung über die Verwendung der Haushaltsmittel zur Finanzierung der 
Aufwendungen der Fraktionen für das Haushaltsjahr xxxx
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